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Aufnahme ab September 2024 
 

In der Büg 5 

91330 Eggolsheim 

Telefon: 09191 35199-10 

Mobil: 0173 311 56 58 

E-Mail: verwaltung@schulhaus-online.de 

Antrag 

zur Aufnahme in die Offene Ganztagsschule für das  
Schuljahr 2024/2025 

 

Anmeldeinfo: Aufnahme zunächst möglich bei Berufstätigkeit und/oder alleinerziehend und Geschwisterkinder (die 
bereits in der OGTS angemeldet sind). Ausgenommen von dieser Regelung sind Kinder, welche die OGTS bereits im 
aktuellen Schuljahr besuchen. 

 

Die/Der Erziehungsberechtigte 

Herr/Frau/Familie: 

Straße + Hausnummer:  

PLZ + Ort:  

Erreichbar unter Telefonnummer:  

Handy:  

E-Mail:  
 

meldet den/die Schüler/in 

Nachname: Vorname:  

Geburtsdatum:  Geschlecht:  männlich  weiblich 

Klassenstufe im SJ 2024/2025:  1. Klasse  2. Klasse  3. Klasse  4. Klasse 

 

in der Offenen Ganztagsschule (OGTS) an der Grundschule Frauenstraße verbindlich für das Schuljahr 

2024/2025 an. Die Betreuung befindet sich innerhalb der Räumlichkeiten der Grundschule 

Frauenstraße und knüpft direkt an den Schulunterricht an. 

Bitte beachten Sie, dass die OGTS-Betreuung erst ab der zweiten Schulwoche beginnt! 

 

Die Vereinbarung gilt für eine Betreuungszeit von ___ Tagen (mind. 2 Tage) pro Woche nach 

Schulschluss für: 

 

  die Kurzgruppe (Montag – Donnerstag bis 14:00 Uhr) 
        (Zu beachten: Anmeldung in der Kurzgruppe ist nur in den Jahrgangsstufen 1 und 2 möglich.) 
            

und/oder  
 

 die Langgruppe (Montag – Donnerstag bis 16:00 Uhr) 
     (Zu beachten: In der Langgruppe ist die Mittagsverpflegung verpflichtend.) 

 

Die Kombination aus 2 Tage Kurzgruppe und 2 Tage Langgruppe ist möglich. 

Bitte notieren Sie uns ggf. daneben, an welchen Tagen Sie welches Angebot benötigen. 

 

für die folgenden Tage 
 

 Montag  Dienstag  Mittwoch   Donnerstag 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________

____ 
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Optional: 
 
Anmeldung für die kostenpflichtige Anschlussbetreuung: 
Montag – Donnerstag bis 17:00 Uhr und/oder Freitag bis 15:00 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über 
einen separaten Anmeldebogen. 
 

Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die 

angemeldete Schülerin / der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden 

zum Besuch der Offenen Ganztagsschule als schulische Veranstaltung verpflichtet. Ein Rücktritt von 

dieser Vereinbarung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich (z. B. Schulwechsel, Umzug).  

 

Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, eine vorauszusehende Abwesenheit (Arztbesuche oder 

ähnliches) des Kindes bis mindestens 2 Tage vorher anzukündigen. Befreiungen von der 

Teilnahmepflicht können nur durch die Schulleitung / OGTS-Leitung vorgenommen werden.  

 

Es gilt auch während der OGTS die Hausordnung der Grundschule Frauenstraße. Bei massiven und 

andauernden Verstößen gegen die Hausordnung und die OGTS Regeln bzw. gegen Festlegungen im 

pädagogischen Betreuungskonzept wird der Ausschluss des Schülers / der Schülerin aus der OGTS 

erfolgen. Des Weiteren behält sich die OGTS-Leitung vor, Bußgelder bei Regelverstößen zu 

veranlassen. 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich von den vertraglichen Bedingungen Kenntnis genommen habe und 

melde mein Kind verbindlich in der OGTS an. 

 

 

 

 , den  , den 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Unterschrift der Schulleitung Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNGEN 

 

Mein/Unser Kind darf für Social Media (Instagram, Homepage u. Facebook) fotografiert  

werden: 

 

 Ja    Nein 

 

Liegen Erkrankungen, Allergien, Nahrungsunverträglichkeiten, Lese- und Rechtschreibstörungen vor? 

 

 Ja, folgendes:  

 

 

 Nein 

 

Mein/Unser Kind…  

 

 …darf nach Ende der Betreuung alleine den Heimweg antreten. 

 …wird nach Ende der Betreuung abgeholt. Folgende Personen sind hierzu befugt: 

 

 

 Falls mein/unser Kind die Betreuung frühzeitig verlassen muss, darf es auch in diesem Fall 

selbstständig nach Hause gehen. 

 
Schweigepflichtsentbindung 

 

• die Lehrkräfte der Klasse meines/unseres Kindes,  

• Schulsozialpädagog*innen, 

• Beratungsteam der Schule, 

• die Schulleitung  
 
Um Ihr Kind in seinem Schulalltag inklusive Hausaufgaben bestmöglich begleiten und unterstützen zu 
können, ist ein Austausch unter den Mitarbeitern der OGTS und den Lehrkräften Ihres Kindes wichtig. 
Aus diesem Grunde bitten wir Sie, sowohl Lehrkräfte als auch die pädagogischen Fachkräfte der 
OGTS von der gegenseitigen Schweigepflicht zu entbinden.  
 

 Ja, ich/wir entbinden Lehrkräfte, Schulsozialpädagog*innen, das Beratungsteam der Schule und 
die Schulleitung meines/unseres o.g. Kindes von ihrer Schweigepflicht, in den Bereichen schulischer 
Leistungsstand sowie schulisches Sozialverhalten meines/unseres Kindes.  
 

 Nein, ich/wir entbinden Lehrkräfte, Schulsozialpädagog*innen, das Beratungsteam der Schule 
und die Schulleitung o.g. Kindes ihrer Schweigepflicht nicht.  
 
Um Ihr Kind in seinem Schulalltag inklusive Hausaufgaben bestmöglich begleiten und unterstützen zu 
können, ist ein Austausch unter den Mitarbeitern der OGTS und den Lehrkräften Ihres Kindes wichtig. 
Aus diesem Grunde bitten wir Sie, sowohl Lehrkräfte als auch die pädagogischen Fachkräfte der 
OGTS von der gegenseitigen Schweigepflicht zu entbinden.  
 
Ich/Wir entbinde/n die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schulhaus 
Nachmittagsbetreuung gGmbH, die an der Grundschule Frauenstraße eingesetzt sind, sowie  
der Grundschule Frauenstraße im Hinblick auf die pädagogisch gewonnenen Erkenntnisse über 
mein/unser Kind jeweils gegenseitig von der diesem bzw. mir/uns gegenüber bestehenden 
gesetzlichen Schweige-/Verschwiegenheitspflichten, soweit dies dem Wohl und der Förderung des 
Kindes dienlich erscheint und im Rahmen eines vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen Schule  
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und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im schulischen Ganztagsangebot als schulische 
Veranstaltung erforderlich ist. 
  
Diese Erklärung umfasst nicht einen etwaigen Austausch mit Beratungslehrkräften sowie 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Hierfür wäre eine gesonderte, anlassbezogene 
Entbindung von der Schweige/Verschwiegenheitspflicht erforderlich. Dies gilt auch für 
anlassbezogen-arbeitende Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen der Jugendsozialarbeit an 
Schulen (JaS).  
 
Diese Erklärung gilt für das Schuljahr 2024/2025.  
 
Die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht berechtigt die oben bestimmte/n 
Person/en nicht, die erhaltenen Informationen gegenüber dritten Personen zu verwenden. Alle 
Informationen werden vertraulich behandelt. 
 
Meine/Unsere Einwilligung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht habe/n 
ich/wir freiwillig abgegeben. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Erklärung zur Entbindung von 
der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
kann/können.  
 

 Ja, ich/wir entbinden die Lehrkräfte meines/unseres o.g. Kindes von ihrer Schweigepflicht, in den 
Bereichen schulischer Leistungsstand sowie schulisches Sozialverhalten meines/unseres Kindes und 
fülle/n die angehängte Erklärung aus.  
 

 Nein, ich/wir entbinden die Lehrkräfte meines/unseres o.g. Kindes ihrer Schweigepflicht nicht.  
 
Steckbrief mit Bild  
 
Mein/Unser Kind darf einen Steckbrief mit persönlichen Daten inklusive Foto in den Räumen der 
OGTS aufhängen. 
  

 Ja   Nein 

 
 
Gebrauch von Sonnencreme  
 
Da wir im Sommer die pädagogische Freizeit oft nach Draußen verlegen, ist es für Ihr Kind wichtig, 
sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen. Wir stellen Ihrem Kind Sonnencreme zur Verfügung, welche 
es sich selbstständig auftragen kann.  
 
Mit der Benutzung von Sonnencreme bin ich/sind wir einverstanden:  
 

 Ja    Nein 

 
 
 

Einwilligungen sind jederzeit widerrufbar und gelten für das Schuljahr 2024/2025.  
 

 

 
Ort, Datum     Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 

 


